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Notrufe
Polizei 110 BPOL-Bürgerhinweis 0180 / 234566
Rettungsdienst/Feuerwehr 112 Hilfe für Frauen in Not (24 Std.)
Polizeiposten Sayda 037365 / 609810 Frauenschutzhaus Freiberg Tel./Fax: 03731 / 22561
Bundespolizeiinspektion 037327 / 8610  E-Mail: kontakt@frauenschutzhaus-freiberg.de

Rufnummern der Gemeindeverwaltung
Zentrale: 037361 – 1597-0  Sprechzeiten: 
Fax:  037361 – 159750   Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,  14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Internet:  www.neuhausen.de  Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,  14.00 Uhr – 15.00 Uhr 
E-Mail: post@gemeinde-neuhausen.de Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Bankverbindung: IBAN: DE34 8705 2000 3535 0008 49 | BIC: WELADED1FGX | Sparkasse Mittelsachsen

Touristinformation
Telefon:  037361 1597-77, Fax: 037361 1597-50 
E-Mail:  touristinfo@gemeinde-neuhausen.de 
Internet:  www.neuhausen.de
 Mo – Do 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 Fr 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Bibliothek 
Telefon:  037361 – 15860
E-Mail:  bibliothek@neuhausen-erzgebirge.de
 Mo, Di, Fr 14.00 Uhr – 18.00 Uhr  
 Do   9.00 Uhr – 13.00 Uhr 

Bibliothek Cämmerswalde

Di    14.30 Uhr – 17.30 Uhr
im Haus des Gastes 

Öffentliche Bekanntmachungen

Amtlicher Teil

Am 10.11.2021 fand eine öffent-
liche Sitzung des Gemeinderates 
Neuhausen statt, in der folgende 
Beschlüsse gefasst wurden:

Beschluss Nr. 01.11.2021
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. be-
schließt, dem Angebot des Bieters e2net GmbH, Dörfelstraße 
7, 09496 Marienberg vom 12.11.2020 wie folgt den Zuschlag 
zu erteilen:

Los 4, Wirtschaftlichkeitslücke unterversorgte Gebiete Neu-
hausen in Höhe von 8.083.674,63 €

Los 7, Wirtschaftlichkeitslücke Gewerbegebiete Cluster-Ge-
meinden in Höhe von 174.774,01 € 

Die Vergabe für die Lose 4 und 7 erfolgt vorbehaltlich des Er-
halts der finalen Zuwendungsbescheide von Bund und Land 
in der beantragten Höhe.

2. Der Beschluss Nr. 02.04.2021 aus der Sitzung vom 
21.04.2021 wird aufgehoben.

Beschluss Nr. 02.11.2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. beschließt 
die Annahme von Sach- und Geldspenden, Schenkungen und 
Zuwendungen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO einwerben und annehmen oder 
an Dritte vermitteln darf, die sich an der Erfüllung von Aufga-
ben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO beteiligen.

Die zu beschließende Spendensumme beträgt 8.890,00 € an 
Geldspenden und 0 € an Sachspenden im Jahr 2021 (Stand 
02.11.2021). Insgesamt wurden im Jahr 2021 Spenden in Höhe 
von 13.044,61 € vom Gemeinderat beschlossen.

Der genaue TERMIN der nächsten öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung wird durch Aushang an den Verkündungstafeln in 
Neuhausen und Cämmerswalde bekanntgegeben.
Mit der Ladung wird auch die Tagesordnung bekanntgegeben. 
Alle Einwohner sind dazu herzlich eingeladen.

A. Drescher, Bürgermeister
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Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 15.00 Uhr,
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr,
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Zusätzlich liegen eine Ausfertigung des Beschlusses mit Rechts-
behelfsbelehrung und eine Ausfertigung des festgestellten Plans 
in den unten genannten betroffenen Gemeinden öffentlich aus. 
Die Auslegung dort wird ebenfalls ortsüblich bekannt gemacht.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind bei einer Einsichtnahme 
die Hygieneregeln zu beachten. Insbesondere ist der Zutritt in die 
Gemeindeverwaltung für an Covid-19-erkrankte Kontaktperso-
nen bzw. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Kurzat-
migkeit, Durchfall, Fieber etc.) nicht gestattet. Das Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Die Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Meter sollte beachtet werden. Um 
telefonische Terminvereinbarung unter o. a. Rufnummer wird ge-
beten.

II

Der Änderungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens, den-
jenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, und 
den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden wor-
den ist, zugestellt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Be-
schluss auch gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt.
Die Bekanntmachung einschließlich des Planfeststellungsbe-
schlusses sowie der festgestellten Planunterlagen ist während 
des genannten Auslegungszeitraumes auch auf der Internet-
seite der Landesdirektion Sachsen unter www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung unter der Rubrik Hochwasserschutz sowie im 
UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de einsehbar. Maßgeblich ist 
jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

III

Das Vorhaben umfasst die Errichtung des Hochwasserrück-
haltebeckens Oberbobritzsch/Bobritzsch im Flussgebiet der 
Freiberger Mulde. Das Hochwasserrückhaltebecken mit seiner 
Sperrstelle etwa 0,40 km oberhalb der Ortslage Oberbobritzsch 
wird als gesteuertes Trockenbecken (grünes Becken) im Haupt-
schluss des Gewässers Bobritzsch mit einem Stauvolumen für 
Vollstau ZV = 4,86 Mio. m³ geplant.
Folgende Bauwerke und Anlagenbestandteile gehören zu dem 
Hochwasserrückhaltebecken:
–  Absperrbauwerk (Steinschüttdamm mit Asphaltinnendich-

tung, max. Höhe ca. 17 m, Kronenlänge 550 m) mit Durch-
lassbauwerk (Ökodurchlass, Betriebsauslässe, Tosbecken) 
sowie Hochwasserentlastungsanlage und Betriebsgebäude

–  Abgabepegel zur Beckensteuerung
–  Wirtschaftwege einschließlich Zufahrt von der Staatsstraße 

S188
–  Stauraum (Dieser erstreckt sich bei Vollstau auf einer Fläche 

von ca. 94,7 ha und erfasst dabei ca. 82 Grundstücke in den 
Gemarkungen Oberbobritzsch und Friedersdorf. Er wird im 
Westen und Osten durch die Ausläufer der Ortslagen Ober-
bobritzsch und Friedersdorf begrenzt. Im Süden verläuft er 
näherungs-weise parallel zur Staatsstraße S188 und im Nor-
den wird er durch das Waldgebiet Jungfernholz und das in 
Richtung Kreisstraße K7730 ansteigende Gelände begrenzt.)

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Hochwasserrückhal-
tebeckens sind zudem im Wesentlichen nachstehende Maßnah-
men erforderlich:
–  Verlegung einer vorhandenen Rohwasserleitung aus dem 

Kreuzungsbereich mit dem Absperrbauwerk sowie Neuver-
legung eines LWL-Steuerkabels zwischen den Ortslagen 
Oberbobritzsch und Friedersdorf

–  Rückbau des ungenutzten Bahndammes im Stauraum des 
Hochwasserrückhaltebeckens

Volkstrauertag am 
14. November 2021

Gedenkt der Toten der Kriege, 
die weit verstreut ruhen in man-
cherlei Erden.

Eine stille Kranzniederlegung 
in Neuhausen, Cämmerwal-
de, Dittersbach und Neu-
wernsdorf erfolgte durch Bür-
germeister Andreas Drescher.

Bekanntmachung
über die Planfeststellung der 

2. Planänderung für das Vorhaben
„Errichtung des Hochwasserrück-
haltebeckens Oberbobritzsch an 

der Bobritzsch“
- Auslegung des Planänderungs-

beschlusses -
vom 30. November 2021

Die Landesdirektion Sachsen hat auf Antrag der Landestalsper-
renverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mul-
de/Zschopau, Am Roten Turm 1, 09496 Marienbergden Plan für 
die 2. Änderung zum oben bezeichneten Vorhaben mit Planän-
derungsbeschluss vom 4. Oktober 2021, Geschäftszeichen: 
C46-0522/132/39gemäß den Bestimmungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes und des Sächsischen Wasser-gesetzes sowie des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt.

I

Eine Ausfertigung des Beschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung 
und eine Ausfertigung des geänderten Planes liegen in der Zeit 
vom
Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, bis einschließlich 
Dienstag, dem 21. Dezember 2021, in der Gemeindever-
waltung Neuhausen, Ratssaal, Bahnhofstraße 12, 09544 
Neuhausen/Erzgeb., Telefon 037361/1597-0
während der Dienststunden: 
Montag   9.00 – 12.00 Uhr,
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr,
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr,
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–  Rückbau des vorhandenen Freibades in Oberbobritzsch und 
Schaffung einer Ersatzwasserfläche inklusive Frischwasser-
zuleitung aus dem Nordbach

–  abschnittsweise grundhafter Ausbau der Staatsstraße S188 
zwischen NK 5147 009 Stat. 0.804 – NK 5146 011 Stat. 0.000 
(bereits fertiggestellt)

–  Wiederherstellung bestehender Wegebeziehungen (insbe-
sondere für die Unterbrechung des Freihufenweges)

–  verschiedene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und ar-
tenschutzrechtliche Maßnahmen im Stauraum und in den 
Gemarkungen Oberbobritzsch, Niederbobritzsch, Naundorf, 
Frauenstein, Oberschaar, Krummenhennersdorf, Langen-
striegis, Friedebach, Ullersdorf, Weißenborn, Neuwernsdorf, 
Friedersdorf, Höckendorf, Obercunnersdorf, Steinbach, 
Oberschmiedeberg sowie eine bereits zugelassene Ökokon-
tomaßnahme in der Gemarkung Schönborn-Dreiwerden

Die Zufahrt zu den Kompensationsmaßnahmen erfolgt zum Teil 
über private Feld- und Waldwege zu den genannten Flurstücken.
Das Hochwasserrückhaltebecken Oberbobritzsch hat im Ver-
bund mit dem parallel geplanten Hochwasserrückhaltebecken 
Mulda und dem Überleitungsstollen von der Freiberger Mulde in 
den Chemnitzbach i. V. m. örtlichen Maßnahmen eine überregio-
nale Hochwasserschutzwirkung bis Döbeln.
Die Planung erstreckt sich auf folgende betroffene Gemarkungen:
Landkreis Mittelsachsen
-   Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, Gemarkungen Oberbob-

ritzsch, Niederbobritzsch und Naundorf,
-   Stadt Frauenstein, Gemarkung Frauenstein, 
-   Gemeinde Halsbrücke, Gemarkungen Oberschaar und 

Krummenhennersdorf, 
-   Stadt Frankenberg/Sa., Gemarkung Langenstriegis,
-   Stadt Sayda, Gemarkungen Friedebach und Ullersdorf,
-   Gemeinde Weißenborn/Erzgeb., Gemarkung Weißenborn,
-   Gemeinde Neuhausen/Erzgeb., Gemarkung Neuwernsdorf,

Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
  - Gemeinde Klingenberg, Gemarkungen Friedersdorf, Hö-

ckendorf und Obercunnersdorf, 

Erzgebirgskreis
-   Stadt Jöhstadt, Gemarkungen Steinbach und Oberschmie-

deberg.

Gegenstand der Planfeststellung sind Änderungen zum Vorha-
ben, im Wesentlichen durch den Wegfall der Massenentnahme, 
die Ausgliederung der Hochwasserschutzmaßnahme Buschmüh-
le und die Änderung von Kompensationsmaßnahmen sowie die 
Ergänzung der technischen Planung, die Vorlage eines Fachbei-
trages zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, umfassende 
Aktualisierung der naturschutzfachlichen Unterlagen und der 
Umweltverträglichkeitsprüfung.
Für das Vorhaben bestand die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Bewertung der Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens wurde bei der Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens berücksichtigt. Die Zulässigkeitsent-
scheidung wird öffentlich bekannt gemacht.
Der Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss besitzt enteig-
nungsrechtliche Vorwirkung und ist sofort vollziehbar.

Neuhausen/Erzgeb., den 26. Oktober 2021

Drescher, Bürgermeister

Bekanntgabe der Gemeindekasse
Am Freitag, dem 17. Dezember 2021 schließt die Gemein-
dekasse.
Wir bitten darum, alle Belege bis zu diesem Zeitpunkt in der Ge-
meindekasse abzurechnen. Danach werden weder Bareinzahlun-
gen noch Barauszahlungen vorgenommen. Überweisungen auf 
die Gemeindekonten sind aber jederzeit möglich. Rechnungen 
vom Leistungszeitraum 2021 reichen Sie bitte bis spätestens 
14. Januar 2022 in der Gemeindeverwaltung ein. 
Wir bitten dringend um Beachtung!!

Öffentliche Bekanntmachung der 
Gemeindeverwaltung zur Grund-
steuer und Hundesteuer
Grundsteuer:
Wir möchten darauf hinweisen, dass die jährliche schriftliche Zu-
stellung der Grundsteuer- sowie der Hundesteuerbescheide aus 
Kostengründen entfällt. Ein schriftlicher Einzelbescheid wird nur 
dann zugestellt, wenn eine Änderung eingetreten ist. 

Ab dem Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe beginnt die ein-
monatige
Einspruchs- und Widerspruchsfrist.

Fälligkeiten:
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 
15. Februar,
15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Kleinbeträge unter 
15,34 € sind jeweils am 15. August fällig.
Bei einem Jahresbetrag unter 30,68 € werden die Fälligkeiten auf 
den 15. Februar und 15. August je zur Hälfte der jährlichen For-
derung festgesetzt.
Auf Antrag kann die Grundsteuer auch am 1. Juli in einem Jah-
resbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 
30. September eines Jahres für das Folgejahr eingereicht werden.

Die I. Rate der Grundsteuer für das Jahr 2022 ist am 15.02.2022 
fällig. Die Höhe der Rate ist aus dem letzten Grundsteuerjahres-
bescheid bzw. dem letzten Grundsteueränderungsbescheid er-
sichtlich.
Grundsteuerpflichtige, die nicht am Abbuchungsverfahren teil-
nehmen, möchten bitte die Raten pünktlich zum Fälligkeitstermin 
überweisen.
Bei verspäteter Zahlung werden Säumniszuschläge und Mahn-
gebühren erhoben.

Hundesteuer:
Die Hundesteuer für 2022 ist am 15. Februar 2022 fällig. 
Wir bitten, falls Sie nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, 
um termingerechte Überweisung.
Bei verspäteter Zahlung werden auch hier Mahngebühren erho-
ben.

Amtsblatt:
Der Jahresbetrag für das Amtsblatt-Abonnement ist am 
15.01.2022 fällig.
Barzahler möchten bitte den Betrag fristgerecht und keinesfalls 
noch im Jahr 2021 auf das Konto der Gemeindeverwaltung Neu-
hausen überweisen.
Bei erteilter Einzugsermächtigung werden wir den Betrag am 
15.01.2022 vom Konto abbuchen.
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Räumplan für das Winterhalbjahr 
2021/2022
1.  Winterdienst in Neuhausen
1.1  Räumen und Streuen bis 6.00 Uhr durch Agrargenos-

senschaft Heidersdorf
-  Schwartenbergweg ab Brüxer Straße bis Abzweig Schüt-

zenhausweg und Schützenhausweg bis Nr. 3 (Kaden) ein-
schl. Abstellflächen und Wendestelle am Kindergarten

-  Straße am Bahnhof
-  Poststraße
-  Ernst-Thälmann-Straße
-  August-Bebel-Straße
-  Friedrich-Ebert-Straße (Häneldelle bis 8.00 Uhr)
-  Karl-Liebknecht-Straße
-  Frauenbachstraße
-  Wiesenweg
-  Anton-Günther-Straße
-  Bad-Einsiedler Weg
-  Alte Bienenmühler Straße bis Radweg
-  Neuwernsdorfer Weg bis Pflegeheimstraße + Haus-Nr. 60 

(Schubert)
-  Goldhübel bis Nr. 5
-  Göhrener Weg bis Wasserbehälter
-  Jahnweg
-  Am Stadion (vom Jahnweg bis Gewerbegebiet)
-  Purschenstein (Freiberger Straße bis Rentamt und bis 

Haus-Nr. 8)
-  Steinbruchweg - Parkplatz Friedhof
-  Saydaer Weg bis Haus Nr. 8
-  Nußknackergasse
-  Am Schlossberg
-  Bushaltestellen Olbernhauer Straße und Brüxer Straße 

(bis 6.30 Uhr)

1.2  Räumen und Streuen bis 8.00 Uhr durch Agrargenos-
senschaft Heidersdorf
-  Parkplätze am Friedhof und am Busbahnhof
-  Containerplätze Bahnhof, Jahnweg und Karl-Liebknecht-

Straße

1.3  Räumen und Streuen bis 6.00 Uhr durch Agrarhof 
Schwartenberg GmbH
-  Bergstraße bis Auffahrt Ehrenhain und Verbindung zu Dit-

tersbacher Weg 32
-  Dittersbacher Weg von Freiberger Straße bis Nr. 33 und 

Nr. 32
-  Talstraße bis Nr. 16
-  Bushaltestelle Dittersbach (bis 6.30 Uhr)

1.4  Räumen und Streuen bis 8.00 Uhr durch Agrarhof 
Schwartenberg GmbH
-  Olbernhauer Straße 23 – 27
-  Steinhübler Straße bis Gemarkungsgrenze Rundweg
-  Am Schwartenberg
-  Schwartenbergweg (Am Schwartenberg 5 bis Schwarten-

bergweg 11)
-  Heidelbach (K 7739 bis Nr. 4)
-  Containerplatz Dittersbach Bergstraße

1.5  Räumen und Streuen bis 6.00 Uhr durch Gemeinde-
bauhof
-  Freiberger Straße 18 - 22
-  Dittersbacher Weg 8 bis 14/Wendestelle
-  Schlossgasse
-  Am Alten Gehau
-  Neuwernsdorfer Weg bis Nr. 2 a
-  Deutscheinsiedler Weg + Apotheke + Kästner + Parkplatz
-  R.-Breitscheid-Straße bis Tor
-  Vereinshaus/Turnhalle

1.6  Räumen und Streuen bis 8.00 Uhr durch Gemeinde-
bauhof
-  Brüxer Straße 45 b - d, Brüxer Straße - Apotheke
-  Siedlerweg
-  Schlossberg
-  Lärchenberg - Haus Nr. 2
- T alstraße 16 bis Olbernhauer Straße Fiat
-  Schützenhausweg
-  Wasserentnahmestelle Ölmühlenteich

2. Winterdienst in Cämmerswalde
2.1  Räumen und Streuen - Bauhof Cämmerswalde - bis 7.00 Uhr

-  Neuwernsdorf
-  Leichenweg
-  Halbe Metze
-  Lösermühle bis Haus Nr. 9 und bis zum Abzweig zum 

Haus Nr. 5

2.2  Räumen und Streuen - Bauhof Cämmerswalde - bis 8.00 Uhr
-  Flugzeug
- v on K7735 bis Hauptstraße 111 (Bilz), bis Hauptstraße 15 

(Agrargenossenschaft) u. a.
-  Ölmühle bis Hauptstr. 124
-  Deutschgeorgenthal
-  im Anschluss Parkplätze

An Sonn- und Feiertagen erfolgt die Räumung bis 9.00 Uhr.

!!!   W I C H T I G E   H I N W E I S E   !!!

Räum- und Streupflicht der Eigentümer auf der Grundlage 
der Reinigungssatzung vom 14.06.2000

Für die Fuß- und Gehwege besteht Räum- und Streupflicht 
während der üblichen Verkehrszeit für alle Eigentümer und Besit-
zer von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine 
Zufahrt oder einen Zugang haben. Weitere Einzelheiten regelt die 
Reinigungssatzung, die in der Gemeindeverwaltung eingesehen 
werden kann.
Besonders möchten wir jedoch auf Folgendes hinweisen:
•	 	Zu	Gehwegen	gehören	neben	dem	Fußweg	auch	Schnittge-

rinne und Gullys.
•	 	Gullys	und	Hydranten	sind	regelmäßig	von	Schnee	und	Eis	

freizuhalten.
•	 	Untersagt ist das Ablagern von Schnee aus dem eigenen 

Grundstück auf öffentlichen Verkehrsflächen.
•	 	Mülltonnen dürfen an Entsorgungstagen nicht auf den 

Gehwegen abgestellt werden.

Die vertragliche Vereinbarung mit der Gemeinde beinhaltet nur die 
Durchführung von Räumarbeiten; entbindet die Anlieger nicht 
von der Streupflicht, von der Freihaltung der Gullys und Hy-
dranten und der Pflicht zur Kontrolle der Begehbarkeit. 
Wer seine Räum- und Streupflicht vernachlässigt, handelt ord-
nungswidrig im Sinne von § 52 Abs. 1 SächsStrG handeln. Dies 
kann mit einer Geldbuße bis 500 € geahndet werden. 

Streukisten an öffentlichen Straßen
Das von der Gemeinde in den aufgestellten Streukisten zur Verfü-
gung gestellt Streugut, darf nur für öffentliche Wege und Flächen 
verwendet werden. 
! ! ! Wer das Streugut für private Zwecke nutzt, macht sich des 
Diebstahls strafbar ! ! !

Schneeablagerung auf öffentlichen Straßen
Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
Dachschnee nicht auf der öffentlichen Straße liegen bleiben darf. 
Er ist von den jeweiligen Eigentümern bzw. Besitzern der Gebäude 
von der Straße zu entfernen und auf dem eigenen Grundstück ab-
zulagern. Gleiches gilt für den Schnee von privaten Grundstücken. 
Auch dieser dar nicht auf der Straße abgelagert werden.
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Mitmachen!  Bestimmen Sie mit, 
wohin die Fördermittel in den 
nächsten Jahren fließen!
Sie haben Ideen, wie Ihr Ort attraktiver wird, so dass alle gut 
leben und arbeiten können?
Wir suchen Ihre Ideen, Meinungen und Wünsche für eine le-
benswerte Region. Wir – das ist die LEADER-Region „Silbernes 
Erzgebirge“. Seit 20 Jahren beraten wir bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Projektideen, die über das Förderpro-
gramm LEADER finanziell unterstützt werden.
Der Grundgedanke der LEADER-Förderung ist die Beteiligung 
der Menschen vor Ort. Gemeinsam sollen sie entscheiden, wo-
für die EU-Fördermittel eingesetzt und welche Entwicklungs-
ziele damit in der Region erreicht werden sollen. Die Einzel-
heiten dazu werden in einer Entwicklungsstrategie festgelegt. 
Nun beginnt bald eine neue Förderperiode. Ein guter Zeitpunkt 
um zu schauen, ob die Ziele, Fördergegenstände und Förder-
summen angepasst werden müssen. Neue Themen wie z. B. 
Digitalisierung, Klimaschutz und Gemeinwohl werden wichtig 
für unser Leben im ländlichen Raum. Vor welche Herausforde-
rungen stellt uns das? Welche Strukturen brauchen wir? Die 
LEADER-Förderung soll auch in Zukunft für uns ein Instrumen-
tarium sein, um gleichwertige Lebensverhältnisse im ländli-
chen Raum zu schaffen. Dafür brauchen wir Ihre Mitarbeit!
In den nächsten Monaten arbeiten wir zusammen mit dem 
Dresdner Planungsbüro „die STEG“ an der neuen Strategie der 
Region. Wir tauschen uns mit Fachleuten zu bestimmten The-
men wie Wohnen, Wirtschaft, Bildung, Kultur und Tourismus 
aus. Wo ist in unserer Region Handlungsbedarf? 
Aber wir möchten auch mit Ihnen diskutieren.

Kommen Sie auf unser Beteiligungsportal! Auf der Webseite 
https://beteiligung.steg.de/silbernes-erzgebirge/pro-
jekt/46 können Sie uns ihre Anliegen und Ideen mitteilen. Eine 
Anmeldung mit Name und E-Mail-Adresse ist dazu jedoch er-
forderlich.
Für Anfang 2022 planen wir zwei öffentliche Veranstaltungen 
für Diskussion und Austausch mit der Region. Wer Interesse 
hat, kann teilnehmen. Auch dazu finden Sie alle Informationen 
auf der Beteiligungsplattform. Diese erreichen Sie auch über 
unsere Internetseite https://www.re-silbernes-erzgebirge-
de .
Das ist Ihre Möglichkeit, um auf lokaler Ebene etwas zu bewir-
ken. Gestalten Sie die künftige Entwicklung aktiv mit!

Kontakt
Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“ 
Halsbrücker Str. 34 / DBI
09599 Freiberg
Telefon: 03731 692698
Email: info@re-silbernes-erzgebirge.de
Internet: www.re-silbernes-erzgebirge.de

Umwelttelefon
Meldungen und Hinweise über besondere Wetterlagen, Ge-
ruchsbelästigungen und sonstige Beeinträchtigungen durch 
Umweltbelastungen sind an folgende Adressen zu richten:

 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft
  Tel.: 0351/5646522 | Fax.: 0351/5646529
  uwe.boehme@smul.sachsen.de

 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie
  Tel.: 0351/26125104 | Fax.: 0351/26125199
  cornelia.oelke@smul.sachsen.de

Außerdem können Sie sich im Internet unter www.luft.sach-
sen.de über die Luftqualität in Sachsen informieren. 

TERMINE Abfallentsorgung  
Dezember 2021
Neuhausen (ohne Deutscheinsiedler Weg) und 
OT Dittersbach, OT Frauenbach, OT Heidelbach
02.12.2021 Restmüll
16.12.2021 Restmüll
30.12.2021 Restmüll
07.12.2021 Papier
07.12.2021 Gelbe Tonne
21.12.2021 Gelbe Tonne

Neuhausen (Deutscheinsiedler Weg)
02.12.2021 Restmüll
30.12.2021 Restmüll
02.12.2021 Papier
30.12.2021 Papier
02.12.2021 Gelbe Tonne
30.12.2021 Gelbe Tonne

OT Cämmerswalde
01.12.2021 Restmüll
15.12.2021 Restmüll
29.12.2021 Restmüll
09.12.2021 Papier
07.12.2021 Gelbe Tonne
21.12.2021 Gelbe Tonne

Redaktioneller Teil

Beispiel für LEADER-Förderung in Neuhausen – 
Sanierung des Vereinshauses
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OT Deutschgeorgenthal, OT Neuwernsdorf, 
OT Rauschenbach
01.12.2021 Restmüll
15.12.2021 Restmüll
29.12.2021 Restmüll
07.12.2021 Papier
07.12.2021 Gelbe Tonne
21.12.2021 Gelbe Tonne

Die Entsorgungsdienste 
informieren

Reklamationen Abfallkalender ab Mitte Dezember 
möglich 
Wer bis Mitte Dezember keinen Abfallkalender erhalten hat, 
kann diesen in der Gemeindeverwaltung Neuhausen oder an 
den 10 Wertstoffhöfen im Landkreis Mittelsachsen erhalten.
Bei weiteren Fragen zur Abfallkalenderverteilung wenden Sie 
sich bitte an die Abfallberatung der EKM unter abfallberatung@
ekm-mittelsachsen.de oder unter 03731 2625-41. 
Weiter können Sie die aktuellen Entsorgungstermine jederzeit 
online unter www.ekm-mittelsachsen.de einsehen und die Da-
ten als PDF oder direkt in ihren Outlook-Kalender downloaden.

Mindestentleerungen nicht vergessen
Die Entleerungsgebühr wird für jede Entleerung des Restab-
falls bzw. der grauen Tonne berechnet. Pfl icht sind mindestens 
4 Entleerungen pro Jahr. Die vierte Entleerung für Ende De-
zember einzuplanen, empfi ehlt sich nicht. Eis und Schnee kön-
nen schnell zu verzögerten Entleerungen und einem übervollen 
Abfallbehälter führen.
Personen, die allein auf einem Grundstück gemeldet sind und 
nur einen 80 l Behälter nutzen, können die Anzahl der Min-
destentleerungen auf 3 pro Jahr reduzieren lassen. Dafür muss 
bis zum 31. Dezember des Vorjahres ein schriftlicher formloser 
Antrag an:

EKM – Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Str. 95
09599 Freiberg 
oder an info@ekm-mittelsachsen.de gesendet werden.

Wichtige Hinweise zum Jahreswechsel

Geänderte Öffnungszeiten zwischen den Jahren
Über die Weihnachtsfeiertage bleiben die Wertstoffhöfe des 
Landkreises Mittelsachsen geschlossen. In der Zeit vom 24. - 
25. Dezember 2021 und vom 31. Dezember 2021 - 01. Januar 
2022 ist somit keine Abfallanlieferung durch Bürger möglich. 
Wir danken für Ihr Verständnis.

27.12.2021 – 12.02.2022  
Kostenlose Weihnachtsbaumentsorgung
Ab dem 27. Dezember bis zum 12. Februar 2022 können abge-
schmückte Weihnachtsbäume, in haushaltsüblichen Mengen, 
kostenfrei an den Wertstoffhöfen des Landkreises abgegeben 
werden. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Wertstoff-
höfe und die gesonderten Öffnungszeiten zwischen den Jah-
ren (siehe oben).

Schnee und Eis erschweren die Entsorgung – 
Behälter freihalten
Blockierte oder ungeräumte Straßen können die Abfallentsor-
gung behindern. Um die Entsorgung besser gewährleisten zu 
können, bittet die EKM alle Mittelsachsen, Ihre Abfallbehälter 

am Entsorgungstag an einer befahrbaren Straße und freige-
schippt bereitzustellen.   

Die EKM – Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen 
wünscht allen Bürgern des Landkreises Mittelsachsen 
Gesundheit, ein Frohes Fest in 2021 und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Neuhausen

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Zahnärztlicher Notdienst
Olbernhau –  Marienberg –  Zschopau
Samstag und Sonntag von 9:00 bis 11:00 Uhr 
für dringende Schmerzfälle

04.12.21 BAG E.+ M. Köhler, Olbernhau 037360 73460

05.12.21 BAG Dr. med. dent. C.+ F. Budai, Kurort Seiffen 037362 7272

11.12.21 Praxis Dr. med. T. Koch, Gornau 03725 80314

12.12.21 Praxis Dipl.- Stom. M. Liebsch, Zschopau 03725 6184

18.12.21 BAG E.+ M. Köhler, Olbernhau 037360 73460

19.12.21 Praxis Dipl.- Stom. M. Liebsch, Zschopau 03725 6184

Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst wird weiterhin

Montag, Dienstag, Donnerstag ab 19.00 Uhr,

Mittwoch und Freitag ab 14.00 Uhr und

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 24 Stunden

über die Rufnummer  1 1 6 1 1 7 vermittelt.

Olbernhau –  Marienberg –  Zschopau

Neuhausen/Erzgeb.
Karl Schwabe 14.12.1930 91 Jahre 
Hannelore Heinrich 19.12.1937 84 Jahre 
Gabriele Löschner 27.12.1947 74 Jahre

OT Cämmerswalde
Anneli Erler 10.12.1950 71 Jahre 

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren und 
wünschen alles Gute 
sowie Gesundheit und 
Wohlergehen.

Zur Veröffentlichung von Alters-, oder Ehejubiläen benötigt die Ge-
meinde Neuhausen Ihr Einverständnis (Unterschrift). 
Eine Einverständniserklärung wird Ihnen gern im Rathaus ausgehän-
digt oder auf telefonische Anfrage zugeschickt.
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift, sie ist freiwillig 
und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bei 
Fragen kontaktieren Sie uns gern unter: 037361 – 15970, oder 159777.
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24.12.21 Praxis I. Kleemann, Neuhauen 037361 4132

25.12.21 BAG Dr. med. dent. C.+F. Budai, Seiffen  037362 7272 

26.12.21 Praxis Dr. med. dent. A. Kertzscher, Zschopau  03725 22032

27.12.21 BAG E.+M. Köhler, Olbernhau 037360 73460

Änderungen bitte vorbehalten. 

Apothekenbereitschaft
Der Bereitschaftsdienst wechselt wöchentlich und  
beginnt am Montag 8:00 Uhr und endet  
am darauffolgenden Montag 8:00 Uhr.

29.11.- 05.12.21 Stadt- Apotheke, Lengefeld 037367 2296
06.12.- 12.12.21 Drei Tannen- Apotheke, 
    Olbernhau   03736001810
13.12.- 19.12.21 Schloß- Apotheke, Neuhausen 037361 50070
+ 09.00- 21.00 Uhr Löwen- Apotheke, Marienberg 03735 22270
20.12.- 26.12.21 Bornwald- Apotheke, 
    Großolbersdorf  037369 8241
+ 09.00- 21.00 Uhr Drei Tannen- Apotheke, 
    Olbernhau   03736001810
27.12.- 02.01.22 Stadt- Apotheke, Sayda 037365 1288
+ 09.00- 21.00 Uhr Stadt- Apotheke, Lengefeld 037367 2296

Cämmerswalde

Bereitschaftsdienst Ärzte
Siehe bitte unter Ärzte Neuhausen

Zahnärztlicher Notdienst
Brand-Erbisdorf – Freiberg – Flöha
Samstag  9:00 – 10:00 Uhr
Sonntag 10:00 – 11:00 Uhr
Feiertag 10:00 – 11:00 Uhr

04.12.21 ZZ Dr. P. Vogel GmbH, Freiberg 03731 22678

05.12.21 Praxis Dipl.- Stom. J. Groß, Freiberg 03731 31639

11./12.12.21 Praxis U. Liebscher, Oberschöna 037321 5599

18.12.21 Praxis M. Scheithauer, Weißenborn 03731 204207

19.12.21 Praxis Dr. med. dent. S. Möckel, 
 Neiderwiesa 03726 6074

24.12.21 Praxis Dr. med. dent. C.-H. Schreiber, 
 Freiberg 03731 2077630 

25.12.21 Praxis Dr. med. dent. O. Kujat, Freiberg 03731 23252

26.12.21 Praxis U. Irrgang, Freiberg 03731 212525

27.12.21 Praxis Dr. med. dehnt. S. Becker, 
 Eppendorf  037293 259

Änderungen bitte vorbehalten.

Wochenenddienst
DRK-Sozialstation Sayda  
und Umgebung

Diakoniestation Seiffen
Am Rathaus 3 • 09548 Seiffen
Tel./Fax: 037362/8481

Sicherung der Blutversorgung im 
Dezember: Kurze Haltbarkeit von 
Blutpräparaten bedingt kontinu-
ierliches Spenden

Auch das Jahr 2021 hat die DRK-
Blutspende pandemiebedingt wieder 
vor große Herausforderungen ge-
stellt. Nur mit Hilfe engagierter Blut-

spenderinnen und -spender kann der Blutbedarf von Kliniken 
und weiteren medizinischen Versorgungszentren für ihre Pati-
enten gesichert werden. 
Wer sein Blut spendet, macht damit nicht nur einem Patienten 
oder einer Patientin ein großes Geschenk, er kann bis zu drei 
Menschen mit einer Spende helfen. Denn bei einer Vollblut-
spende werden 500 ml Blut entnommen, die im Anschluss in 
drei Präparate aufgetrennt werden: ein Erythrozytenkonzent-
rat (rote Blutkörperchen) ist maximal 42 Tage einsetzbar, ein 
Thrombozytenkonzentrat (Blutplättchen) ist lediglich vier bis 
fünf Tage haltbar, die längste Haltbarkeit hat das Blutplasma, 
das tiefgefroren gelagert wird und bis zu zwei Jahre nach der 
Herstellung einsetzbar ist. 
Wegen der kurzen Haltbarkeit einzelner Blutpräparate bittet 
das DRK auch kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal inten-
siv um Blutspenden. Damit die Patientenversorgung über die 
Weihnachtsfeiertage stabil gehalten werden kann, werden auch 
in diesem Jahr wieder zusätzlich zu den regulären Dezember-
terminen an ausgewählten Terminorten am 2. Weihnachtsfeier-
tag, 26.12.2021, Sonderblutspendetermine angeboten. 
Alle Termine, sowie die erforderliche Terminreservierung sind 
zu finden unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspen-
determine/, darüber hinaus kann die Terminreservierung auch 
über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 erfolgen, dort wer-
den auch weitere Informationen erteilt. 
Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelasse-
nen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende 
am Tag nach der Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte 
gesund fühlt. Hinweis für Reiserückkehrer (vorbehaltlich Än-
derungen, die unter www.blutspende-nordost.de kommuni-
ziert werden): Blutspendewillige, die innerhalb der letzten 10 
Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, 
müssen bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genese-
nen-Nachweis vorlegen - 3-G-Regel (Testergebnis darf nicht 
älter als 24 Stunden sein). 

Die nächste Blutspendeaktion findet statt am:
Do 30.12.2021, Neuhausen Turnhalle, Brüxer Straße
14:00 bis 18:30 Uhr

für die Januar-Ausgabe 2022 ist

Donnerstag, der 09. Dezember 2021

Für die Einhaltung dieses Termins zur Abgabe 

Ihrer Manuskripte und Inserate bedanken wir uns!

Mittwoch, der 22. Dezember 2021

Die Redaktion

ist
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Kirchgemeinden

Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Neuhausen –  Heidersdorf

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen 

2. Advent, 05. Dezember
10.00 Uhr  Heidersdorf  Gottesdienst
17.00 Uhr  Neuhausen  Adventskonzert

Freitag, 10. Dezember
19.30 Uhr  Neuhausen  #believe – 
  Der andere Gottesdienst

3. Advent, 12. Dezember
10.00 Uhr  Neuhausen  Gottesdienst mit Abendmahl &
  Kigo-Weihnachtsfeier

4. Advent, 19. Dezember
10.00 Uhr  Heidersdorf  musikalischer Gottesdienst

Heiliger Abend – Freitag, 24. Dezember
15.30 Uhr  Neuhausen  Christvesper mit Krippenspiel
15.30 & 
17.00 Uhr  Heidersdorf  Christvesper mit Krippenspiel

1.Christtag – Samstag, 25. Dezember
06.00 Uhr  Neuhausen  Christmette mit Krippenspiel

2.Christtag – Sonntag, 26. Dezember
10.00 Uhr  Heidersdorf Festgottesdienst

Altjahresabend – Freitag, 31. Dezember
16.30 Uhr  Neuhausen  Jahresschlussgottesdienst
18.30 Uhr  Heidersdorf  Jahresschlussgottesdienst

Neujahrstag – Samstag, 01. Januar 2022
10.00 Uhr  Neuhausen  Neujahrsgottesdienst 
  mit Heiligem Abendmahl

Unsere Kreise (Neuhausen) laden ein zum/zur:
(Bitte unbedingt aktuelle Aushänge & Bekannt-
machungen beachten!)

Fröhliches Alter  Dienstag, 14. Dezember 14.00 Uhr

Frauenkreis  Mittwoch, 07. Dezember 19.30 Uhr

Weibernest  Mittwoch, 16. Dezember 19:30 Uhr

Bibelkreis  Donnerstag, 25. Dezember 19.30 Uhr

Jungschar (5./6. Kl.) dienstags 15.30 Uhr

Christenlehre (3./4. Kl.) montags 14.30 Uhr

Christenlehre (1./2. Kl.) dienstags 14.30 Uhr

Junge Gemeinde  freitags  19.00 Uhr

Posaunenchor  montags  19.30 Uhr

Kirchenchor  dienstags  19.30 Uhr

Krabbelgruppe Dienstag, 14. Dezember 15.30 bis
im Kinderhaus   16.30 Uhr
„Vier Jahreszeiten“

Öffnungszeiten der Pfarramtskanzlei Neuhausen
Dienstag   9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr

Erreichbar unter Telefon: 037361 – 45249 / Fax - 50851
Pfarrerin Mandy Heinrich: 037361 - 50850
E-Mail: kg.neuhausen@evlks.de
Internet: www.schwartenberggemeinde.de

Katholische Kirche

Gottesdienste fi nden im Dezember wie folgt statt:

Samstag 11.12.21  15.00 Uhr Neuhausen
Samstag 18.12.21  15.00 Uhr Neuhausen
Samstag 25.12.21  15.00 Uhr Neuhausen
Samstag 01.01.22  15.00 Uhr Neuhausen

Wir wünschen allen Einwohnern und Gästen unseres Ortes 
frohe Weihnachten und ein gesundes, friedliches Jahr 2022.

Alle aktuellen Gottesdienstzeiten unserer Pfarrei fi nden Sie auch
unter: www.erz-katholisch.de

Bitte beachten Sie die aktuell geltende Corona- Verordnung. 
Informieren Sie sich vorab telefonisch über das Stattfi nden der 
Gottesdienste.

Kirchgemeinde Clausnitz –
Cämmerswalde – Rechenberg

Veranstaltungen im Dezember
02.12. 14:15 Rentnerkreis 🏠Cämmerswalde
05.12. 08:30 Adventsgottesdienst (Pfr. Pohle) ⛪Rechenberg
05.12. 10:00 Adventsgottesdienst 
  mit Abm. (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz
05.12. 15:00 musikalischer Advents-
  gottesdienst (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz
02.12. 14:15 Rentnerkreis 🏠Cämmerswalde
09.12. 14:15 Frauendienst in Clausnitz Heimathaus
09.12. 15:00 Frauendienst 🏠Sayda
10.12. 19:00 Junge Gemeinde „Kreuztanne“ 🏠Sayda
12.12. 10:00 Gottesdienst mit KinderGD (
  Pfr. Hecker) ⛪Sayda
12.12. 10:00 Adventsandacht (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz
12.12. 14:00 Gottesdienst m. Ehrung 
  Posaunenspieler (Pfnr. Klement) ⛪Voigtsdorf

12.12. 14:30 musik. AdventsGD (Pfr. Pohle)/ 
  Eröff. Weihnachtsweg ⛪Rechenberg

16.12. 14:15 Seniorenkreis 🏠Rechenberg
16.12. 19:30 Gesprächskreis 🏠Rechenberg



AMTSBLATT Heft 12 · Dezember 2021 - Jahrgang 31 Seite 10

19.12. 09:00 Diak. GD/ anschl. Besuch 
  älterer Menschgen (Pfr. Pohle) ⛪Cämmerswalde
19.12. 08:30 Gottesdienst (Pfrn. Klement)/ 
  Eröffnung Krippenweg ⛪Dorfchemnitz
19.12. 10:00 Gottesdienst mit Abm.
  (Pfrn. Klement)/Eröffn.Krippenw. ⛪Voigtsdorf
19.12. 10:00 Gottesdienst (Pfr. Hecker) ⛪Sayda
24.12. 15:00 Christvesper (Pfr. Pohle) ⛪Cämmerswalde
24.12. 15:00 Christvesper 
  (Pfr. Hecker/ Frau Schenk) ⛪Rechenberg
24.12. 17:00 Christvesper (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz
24.12. 22:00 Andacht zur Heiligen Nacht 
  (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz
24.12. 15:00 Christvesper (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf
24.12. 17:00 Christvesper (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz
24.12. 22:30 Christnacht (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz
24.12. 17:00 Christvesper (Pfr. Hecker) ⛪Sayda
24.12. 22:30 Christnacht 
  (Pfr. Hecker + Präd. Wehner) ⛪Sayda
25.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst 
  (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz
25.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst
  (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf
26.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst 
  (Pfrn. Klement) ⛪Cämmerswalde
26.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst 
  (Pfr. Hecker) ⛪Dorfchemnitz
26.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst 
  (Pfr. Pohle) ⛪Sayda
31.12. 15:00 Jahresabschlussgottesdienst 
  mit Abm. (Pfr. Pohle) ⛪Cämmerswalde
31.12. 17:00 Jahresabschlussgottesdienst 
  mit Abm. (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz  
31.12. 15:30 Silvestergottesdienst mit Abm. 
  (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz
31.12. 17:30 Silvestergottesdienst mit Abm. 
  (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf
31.12. 17:00 Jahresabschlussgottesdienst 
  mit Abm. (Pfr. Hecker) ⛪Sayda

Achtung: Alle Gottesdienste finden ohne Zugangsbeschränkun-
gen statt (3G etc.). Bitte informieren Sie sich im Vorfeld über un-
sere Homepage und Aushänge zur Terminrealisierung.

Pfarramt Clausnitz-Cämmerswalde-Rechenberg
Dorfstr. 56, 09623 Clausnitz, Tel.: 037327-7210, Fax: 833203
e-mail: kg.clausnitz@evlks.de, steffi.geyer@evlks.de

Öffnungszeiten unserer Kanzlei: 
Mo. 16:00 Uhr-18.00 Uhr, Fr. 10:00 Uhr-12:00 Uhr
Pfr. Philipp Pohle erreichen Sie unter: 037327-833204 bzw. 
philipp.pohle@evlks.de

VEREINE geben bekannt

Marktstraße 4 
09526 Olbernhau
info@bestattung-schubert.de

www.bestattung-schubert.de

E-MAIL

BÜRO

FAMILIENBETRIEB SEIT 1991 –  
SEIT 2020 FÜR SIE IN OLBERNHAU.

ERREICHBAR

037360 
     6666 55

Tag & Nacht

SOFORTHILFE  
IM TRAUERFALL –
Übernahme  
sämtlicher  
Bestattungs -
angelegenheiten

BERATUNG. 
BETREUUNG. 
VORSORGE.
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„Latschparade“ vom NCV e.V. 
ein voller Erfolg!

Am Samstag, dem 13. November 2021, fand nach langer 
Zeit wieder einmal ein Umzug in Neuhausen statt. Besondere 
Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – so das Motto des 
Neuhausener Carnevalsvereins. Bereits im letzten Jahr begann 
man mit den Vorbereitungen, welche dann leider wieder abge-
brochen werden mussten. Auch in diesem Jahr wurde bis zum 
letzten Tag wegen der Durchführung gebangt.
Doch die Zeichen standen gut, das Wetter spielte mit und so 
startete der Verein (vorher waren alle Teilnehmer negativ auf 
das Coronavirus getestet worden) pünktlich 14 Uhr am Wen-
deplatz Zacharias seine „Latschparade“ in Richtung Bahnhof. 
Bürgermeister Andreas Drescher führte den Umzug, im Teles-
koplader sitzend, an. Zwei hübsch geschmückte Traktoren mit 
Anhänger, ein bunter Discowagen sowie verschiedene Tanz-
gruppen folgten ihm. 
Viele Zuschauer kamen aus den Häusern oder schauten aus 
ihren Fenstern.
Während des Umzuges zeigte der Verein ein paar Showeinla-
gen, z. B. der „NCV- Minis“, der „Devil Dancers“, der „blauen“ 
Männer der Cordula Grün auf dem Traktoranhänger von Jan 
Eichelmann oder den inzwischen berühmt gewordenen „Toilet-
tenpapier- Song“ des gesamten Vereins.
Auch aus den Nachbarorten Sayda, Cämmerswalde, Heiders-
dorf und Seiffen kamen schaulustige Faschingsliebhaber her-
bei. Die Freude über den großen Zuspruch war den Narren an 
diesem Tag anzusehen. Endlich durften sie wieder einmal in 
ihrem Element sein!

Für die vielen Spenden der Zuschauer möchte sich der NCV 
von ganzem Herzen bei allen bedanken! Ein besonderer Dank 
gilt auch der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen, der Gemeinde 
Neuhausen und dem Bauhof sowie ganz vielen anderen un-
terstützenden helfenden Händen!…Und wer weiß, vielleicht 
gibt es ja wieder einmal einen Umzug mit dem Verein. Wir blei-
ben optimistisch und humorvoll!

Hollido – Ho- Ho- Ho!!!
Euer NCV e.V.
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Bibliotheksbesuch
Am 1. Oktober 2021 haben wir, die Schüler der 2. Klasse der Wil-
helm-Walther-Grundschule die Bibliothek in Neuhausen besucht. 
Frau Mühl, die Bibliothekarin hat uns viel tolle Sachen über Schrif-
ten, Bücher und deren Entstehung erzählt. Wir durften selbst Bü-
cher und viele andere Sachen, die es in der Bücherei gibt, anschau-
en und ausprobieren. Wir haben unsere Namen und verschiedene 
Wörter mit Hieroglyphen geschrieben. Das hat Spaß gemacht!
Nach dem Frühstück, zu dem es leckeren Krümeltee gab, kam der 
Schriftsteller Herr Jens Reinländer und hat das Buch „Karo Kugel 
Superelfe“ vorgestellt. Wir haben sehr viel gelacht, weil es so lustig 
war! Es war einfach super!
Bei Frau Mühl möchten wir uns auf diesem Wege nochmals für die 
schöne Veranstaltung bedanken.

Klasse 2

09544 Neuhausen/Erzgeb., OT Cämmerswalde  
Hauptstraße 67, Tel.: 037327 / 1473, Fax: 18004 
Email: info@wilhelm-walther-gs.de
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TAGESPFLEGE
TAGESPFLEGE „LUTHERHAUS“ 

• professionelle Pfl ege und 
 liebevolle Betreuung
• Mahlzeiten aus eigener Küche, 

traditionell und regional
• spezielle Betreuung für 
 Menschen mit Demenz

Ihr Wohlbefinden ist 
unsere He� enssache!

Tagespflege „Lutherhaus“ • Blumenauer Straße 1A • 09526 Olbernhau 
E-Mail: tp.lutherhaus@sb-mek.de • www.sozialbetriebe-erz.de

Telefon: 
037360 698022

Entlastung für pfl egende Angehörige
Montag-Freitag: 8-16 Uhr
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